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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Heilbronn vom 3. November 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten auch des Berufungsverfahrens sind nicht zu
erstatten.
Â 

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung
ab 1. Februar 2020 streitig.

Der 1963 geborene, aus Kasachstan stammende KlÃ¤ger, absolvierte seinen
Angaben zufolge eine Ausbildung zum SchweiÃ�er und war nachfolgend im
Herkunftsland sowie nach seiner Ã�bersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland
im Jahr 1992 als SchweiÃ�er bzw. Schlosser beschÃ¤ftigt.

Am 28. Juni 2018 erlitt der KlÃ¤ger einen Arbeitsunfall bei dem er sich einen
instabilen inkompletten Berstungsbruch des LendenwirbelkÃ¶rpers (LWK) 2 zuzog.
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Dieser wurde am 5. Juli 2018 zunÃ¤chst mittels minimalinvasivem Fixateur interne
stabilisiert. Nach Ausbleiben der ventralen WirbelkÃ¶rperfrakturheilung mit
fehlender AbstÃ¼tzung und daraus resultierender segmentaler InstabilitÃ¤t wurde
am 8. Januar 2019 eine intercorporelle ventrale Spondylodese L1 bis L3 mit
subtotaler Korporektomie L2, Bandscheibenresektion L1/2 und L2/3 und ventralem
WirbelkÃ¶rperersatz L2 durchgefÃ¼hrt.

Vom 3. Juli bis 8. August 2019 wurde der KlÃ¤ger in der Berufsgenossenschaftlichen
Unfallklinik T1 (BG-Klinik) im Rahmen einer Komplexen stationÃ¤ren Rehabilitation
(KSR) behandelt und mit dem Plan einer Arbeitsbelastungserprobung ab 19. August
2019 entlassen. AnlÃ¤sslich der Verlaufskontrolle vom 28. Oktober 2019 schlugen
die behandelnden Ã�rzte die FortfÃ¼hrung der nun sechsstÃ¼ndigen TÃ¤tigkeit
fÃ¼r weitere zwei Wochen vor, worauf der KlÃ¤ger angab, ihm sei eine
sechsstÃ¼ndige Arbeit nicht mÃ¶glich. Es komme bereits nach zwei Stunden zu
zunehmenden Schmerzen im LendenwirbelsÃ¤ulen- und Flankenbereich. Die
Belastungserprobung wurde daraufhin abgebrochen.

Der KlÃ¤ger bezog zunÃ¤chst bis 26. Dezember 2019 von der Berufsgenossenschaft
Holz und Metall (BG) Verletztengeld und nachfolgend von der Agentur fÃ¼r Arbeit
Arbeitslosengeld. Zwischenzeitlich bezieht er Arbeitslosengeld II. Wegen der Folgen
des Arbeitsunfalls gewÃ¤hrte die BG Verletztenrente nach einer Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit um 20 vom Hundert (v. H.).

Am 4. Februar 2020 beantragte der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung. Den Antrag begrÃ¼ndete er mit den Folgen des erlittenen
Arbeitsunfalls. Die Beklagte veranlasste das Gutachten des S1 vom 25. August
2020, der das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers aufgrund der gestellten Diagnosen
(lumbale Beschwerden nach Arbeitsunfall vom 28. Juni 2018 mit instabiler
LWK-2-Fraktur, dorsale Spondylodese L1 bis L3 7/2018, ventrale Stabilisation
1/2019, arterielle Hypertonie [medikamentÃ¶s insuffizient eingestellt], Adipositas
Grad II) deutlich eingeschrÃ¤nkt sah, leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten im
Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen jedoch vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich
erachtete. Zu vermeiden seien Zwangshaltungen der WirbelsÃ¤ule sowie Arbeiten
auf Leitern oder GerÃ¼sten. Die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Schlosser sei
nicht mehr leidensgerecht.

Mit Bescheid vom 9.Â September 2020 lehnte die Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers
ab. Die EinschrÃ¤nkungen aufgrund seiner Erkrankungen oder Behinderungen
fÃ¼hrten nicht zu einem Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung, da er
nach medizinischer Beurteilung noch mindestens sechs Stunden tÃ¤glich unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig sein
kÃ¶nne. Im Widerspruchsverfahren machte der KlÃ¤ger geltend, aufgrund seines
Arbeitsunfalls nicht mehr in der Lage zu sein, einer Arbeit von mehr als sechs
Stunden nachzugehen. Dies habe sich bei seiner versuchten Eingliederung gezeigt,
bei der bereits eine Arbeit von zwei Stunden tÃ¤glich problematisch gewesen sei. Er
kÃ¤mpfe jeden Tag mit seiner kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkung und kÃ¶nne am
besten einschÃ¤tzen, ob eine tÃ¤gliche Arbeit von mehr als sechs Stunden
mÃ¶glich sei. Dies sei nicht der Fall. Mit Widerspruchsbescheid vom 21. Januar 2021
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wies der Widerspruchsausschuss der Beklagten den Widerspruch zurÃ¼ck.

Am 17. Februar 2021 erhob der KlÃ¤ger beim Sozialgericht Heilbronn (SG) Klage
und machte geltend, aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden verfÃ¼ge er
nicht mehr Ã¼ber ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen. Dies zeige sich daran,
dass WiedereingliederungsmaÃ�nahmen gescheitert seien und ausweislich des
Bescheids der BG vom 20. Dezember 2019 mit dem Eintritt von ArbeitsfÃ¤higkeit
nicht zu rechnen sei und Leistungen zur Teilhabe nicht als erfolgsversprechend
beurteilt worden seien. Seit 2018 bestehe der gleiche Zustand. Eine Besserung sei
nicht absehbar.

Die Beklagte trat der Klage entgegen.

Das SG hÃ¶rte zunÃ¤chst den G1 sowie den U1 schriftlich als sachverstÃ¤ndige
Zeugen an. G1 berichtete in seiner Auskunft vom 29.Â April 2021 von Vorstellungen
des KlÃ¤gers von Ende Juni bis Mitte Juli 2018 sowie im Januar und MÃ¤rz 2021. Im
Januar 2021 habe der KlÃ¤ger Ã¼ber persistierende einschrÃ¤nkende lumbale
Schmerzen berichtet, wobei Krankengymnastik nach den Angaben des KlÃ¤gers
immer Besserung bringe, so dass der Alltag einigermaÃ�en mÃ¶glich sei. Zuletzt
habe er Ã¼ber seit drei Monaten bestehende Schmerzen in der rechten Schulter
geklagt, wobei die durchgefÃ¼hrte Magnetresonanztomografie (MRT) eine
Supraspinatustendinose gezeigt habe. Eine subacromiale Infiltration habe keine
wesentliche Besserung erbracht. Es sei sodann Manualtherapie verordnet worden.
Zu einer EinschÃ¤tzung der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers sah er
sich nicht in der Lage. Aufgrund der chronischen Schmerzen sei jedoch
grundsÃ¤tzlich das Tragen schwerer Lasten, langes Stehen sowie das Arbeiten in
Zwangshaltung nicht mÃ¶glich. U1 legte die â��HausÃ¤rztliche Bescheinigungâ��
vom 3. Mai 2021 vor, wonach der KlÃ¤ger keine schwere kÃ¶rperliche Arbeit mehr
verrichten kÃ¶nne und eine leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit auf eine Stunde
beschrÃ¤nkt sei; beim Ã�berschreiten dieser Stunde trÃ¤ten RÃ¼ckenschmerzen
auf. In seiner am 14.Â Juni 2021 eingegangenen Auskunft berichtete er von
Vorstellungen des KlÃ¤gers seit Oktober 2019 dreimal jÃ¤hrlich, zuletzt am 28. April
2021. Diagnostiziert habe er eine arterielle Hypertonie sowie ein Impingement-
Syndrom der Schulter rechts. Wegen RÃ¼ckenschmerzen kÃ¶nne der KlÃ¤ger
leichte TÃ¤tigkeiten noch maximal eine Stunde verrichten. Das SG holte sodann das
Gutachten des H1 vom 7. September 2021 ein, der diagnostisch von folgenden
GesundheitsstÃ¶rungen ausging: Bruch des zweiten Lendenwirbels mit operativer
Stabilisierung durch rÃ¼ckenseitige Versteifung von L1 auf L3 mit ventralem
WirbelkÃ¶rperersatz L2, stabile Spondylodesenstrecke; altersentsprechende
degenerative VerÃ¤nderungen der mittleren und unteren LendenwirbelsÃ¤ule;
Supraspinatussehnensyndrom rechte Schulter, ohne relevante
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung; Myotendopathien der Glutealmuskulatur rechts. Er
erachtete den KlÃ¤ger hierdurch lediglich noch fÃ¼r leichte bis gelegentlich
mittelschwere TÃ¤tigkeiten einsatzfÃ¤hig. Die TÃ¤tigkeiten sollten Ã¼berwiegend
im Sitzen, aber auch mit der etwa einmal stÃ¼ndlichen MÃ¶glichkeit des
Positionswechsels bzw. mit Stehen und Umhergehen erfolgen. Zu vermeiden seien
Arbeiten in stÃ¤ndig vornÃ¼ber geneigter und sonstigen statisch ungÃ¼nstigen
KÃ¶rperhaltungen, Arbeiten unter KÃ¤lte, NÃ¤sse- oder Zuglufteinwirkung,
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hÃ¤ufiges Steigen auf Treppen, Leitern oder GerÃ¼ste sowie stÃ¤ndige
Ã�berkopfarbeiten. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser EinschrÃ¤nkungen kÃ¶nne der
KlÃ¤ger TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sechs Stunden und mehr
tÃ¤glich verrichteten.

Mit Gerichtsbescheid vom 3. November 2021 wies das SG die Klage gestÃ¼tzt auf
die Gutachten des H1 und des S1 ab. Aufgrund der im Vordergrund der
BeeintrÃ¤chtigungen stehenden lumbalen Beschwerden als Folge des im Jahr 2018
erlittenen WirbelkÃ¶rperbruchs seien bei der AusÃ¼bung einer beruflichen
TÃ¤tigkeit qualitative EinschrÃ¤nkungen zu berÃ¼cksichtigen, eine zeitliche
EinschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens resultiere hieraus jedoch nicht. Die
Spondylodesestrecke sei fest und zeige keinerlei pathologische MobilitÃ¤t. Auch
AnschlussinstabilitÃ¤ten der darÃ¼ber und darunter liegenden Segmente fÃ¤nden
sich nicht. Die Beweglichkeit der LendenwirbelsÃ¤ule sei mÃ¤Ã�ig eingeschrÃ¤nkt
und im Ã�brigen habe der SachverstÃ¤ndigen H1 nur mÃ¤Ã�ige
MuskelspannungsstÃ¶rungen, keine isolierten Schmerzen Ã¼ber einzelnen
Facettengelenken der LendenwirbelsÃ¤ule und keine erkennbaren radikulÃ¤ren
Ausstrahlungen in die Beine dokumentiert. Die Brust- und HalswirbelsÃ¤ule habe
sich in ihrer Funktion unauffÃ¤llig gezeigt.

Am 29. November 2021 hat der KlÃ¤ger dagegen beim Landessozialgericht (LSG)
Baden-WÃ¼rttemberg Berufung eingelegt und zu deren BegrÃ¼ndung vorgetragen,
er kÃ¶nne auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keine TÃ¤tigkeiten im Umfang von
sechs Stunden tÃ¤glich ausfÃ¼hren. Das SG habe Ã¼bersehen, dass er aufgrund
seiner kÃ¶rperlichen Beschwerden bei jedem Wiedereingliederungsversuch
gescheitert sei. Mit einem Eintritt von ArbeitsfÃ¤higkeit sei nicht zu rechnen, was
durch Bescheid der BG vom 20. Dezember 2019 festgestellt worden sei. Auch
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben seien nicht erfolgversprechend. Demnach
sei eine Besserung nicht mehr absehbar. UnberÃ¼cksichtigt geblieben sei zudem,
dass U1 seine LeistungsfÃ¤higkeit mit maximal eine Stunde tÃ¤glich eingeschÃ¤tzt
habe. AnlÃ¤sslich der vom 12. Januar bis 2. Februar 2022 durchgefÃ¼hrten
stationÃ¤ren Rehabilitation in der BG-Klinik sei im Ã�brigen festgestellt worden,
dass er erwerbsunfÃ¤hig sei. Hierzu hat er den Befund- und Entlassbericht der BG-
Klinik vom 1. MÃ¤rz 2022 Ã¼ber die Berufsgenossenschaftliche stationÃ¤re
Weiterbehandlung (BGSW) sowie den BGSW-Kurzbericht vorgelegt sowie
nachfolgend den Verlaufsbericht vom 28.Â April 2022 Ã¼ber die Wiedervorstellung
vom selben Tag.

Der KlÃ¤ger beantragt schriftlich (sachdienlich gefasst),

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 3. November 2021
aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 9. September
2020 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 21. Januar 2021 zu verurteilen,
ihm Rente wegen voller, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 1.
Februar 2020 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt schriftlich,
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r richtig. Sie hat die
sozialmedizinische Stellungnahme des S2 vom 1. April 2022 vorgelegt.

Die Beteiligten haben sich Ã¼bereinstimmend mit einer Entscheidung des Senats
durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verfahrensakten beider Instanzen sowie die
Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

1. Die nach Â§Â 151 Abs.Â 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht
eingelegte Berufung des KlÃ¤gers, Ã¼ber die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der
Beteiligten nach Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§Â 124 Abs. 2 SGG ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung entscheidet, ist zulÃ¤ssig, insbesondere gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 105 Abs.Â 2
SatzÂ 1, 143 SGG statthaft. Sie bedurfte nicht der Zulassung, da der KlÃ¤ger
laufende Rentenleistungen fÃ¼r mehr als ein Jahr begehrt (Â§Â 144 Abs.Â 1 SatzÂ 2
SGG).

2. Gegenstand des Rechtsstreits ist das Begehren des KlÃ¤gers auf GewÃ¤hrung
einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser
Erwerbsminderung. Streitbefangen ist der Bescheid vom 9. September 2020 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 21. Januar 2021 (Â§ 95 SGG).

3. Die Berufung des KlÃ¤gers ist nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat die
zulÃ¤ssige kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage zu Recht abgewiesen. Der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller oder
teilweiser Erwerbsminderung ab Antragstellung. Der streitbefangene Bescheid vom
9. September 2020 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 21.Â Januar
2021 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten.

a) Versicherte haben nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VI) Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung und nach Â§ 43 Abs. 1
Satz 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze (insoweit mit Wirkung zum 1.Â Januar 2008
geÃ¤ndert durch Artikel 1 Nr. 12 RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20.Â April
2007, BGBl. I, S. 554), wenn sie voll bzw. teilweise erwerbsgemindert sind (Nr. 1), in
den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (Nr. 2)
und vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Nr.
3). Voll erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind,
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Teilweise erwerbsgemindert sind nach Â§
43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
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nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. Sowohl fÃ¼r die Rente wegen teilweiser als auch fÃ¼r die Rente wegen voller
Erwerbsminderung ist Voraussetzung, dass die ErwerbsfÃ¤higkeit durch Krankheit
oder Behinderung gemindert sein muss. Entscheidend ist darauf abzustellen, in
welchem Umfang ein Versicherter durch Krankheit oder Behinderung in seiner
kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsfÃ¤higkeit beeintrÃ¤chtigt wird und in
welchem Umfang sich eine Leistungsminderung auf die FÃ¤higkeit, erwerbstÃ¤tig
zu sein, auswirkt. Bei einem LeistungsvermÃ¶gen, das dauerhaft eine
BeschÃ¤ftigung von mindestens sechs Stunden tÃ¤glich bezogen auf eine FÃ¼nf-
Tage-Woche ermÃ¶glicht, liegt keine Erwerbsminderung im Sinne des Â§Â 43 Abs. 1
und Abs. 2 SGB VI vor. Wer noch sechs Stunden unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten kann, ist nicht erwerbsgemindert; dabei ist
die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 3 SGB VI). Auf
nicht absehbare Zeit besteht eine EinschrÃ¤nkung, wenn sie sich voraussichtlich
Ã¼ber einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten erstreckt
(Bundessozialgericht [BSG], Urteil vom 23. MÃ¤rz 1977 â�� 4 RJ 49/76Â â�� juris,
Rn.Â 15).

b)Â Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben steht fÃ¼r den Senat aufgrund der im Verwaltungs-
und Gerichtsverfahren durchgefÃ¼hrten Beweisaufnahme fest, dass der KlÃ¤ger in
der Lage ist, zumindest leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
wenigstens sechs Stunden tÃ¤glich zu verrichten. Zwar liegen bei ihm
gesundheitliche und daraus resultierende funktionelle EinschrÃ¤nkungen vor. Diese
mindern seine berufliche LeistungsfÃ¤higkeit jedoch nur in qualitativer, nicht aber
in quantitativer Hinsicht. 

(1) FÃ¼r die Beurteilung des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens des KlÃ¤gers sind
von maÃ�geblicher Bedeutung die Folgen des am 28. Juni 2018 erlittenen
Arbeitsunfalls, bei dem er sich einen Bruch des LWK 2 zuzog, der nach
ausbleibender knÃ¶cherner Konsolidierung partiell entfernt und ersetzt sowie mit
den LWK 1 und 3 verblockt wurde. Ausweislich der vom H1 am Untersuchungstag
gefertigten RÃ¶ntgenaufnahmen zeigten sich die Pedikelschrauben reizlos und fest
einsitzend und auch der WirbelkÃ¶rperersatz fand sich fest einliegend und ohne
Lockerungszeichen. Bei den Funktionsaufnahmen war im Bereich der Spondylodese
keine SegmentinstabilitÃ¤t und kein Klaffen erkennbar, so dass sich die
Spondylodesenstrecke nach den Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des H1 als fest
erwies. Auch im Bereich der direkt darÃ¼ber und darunter liegenden
Bewegungssegmente zeigten sich keine hypermobilen Zonen im Sinne von
AnschlussinstabilitÃ¤ten. Bei der kÃ¶rperlichen Untersuchung war die Beweglichkeit
der LendenwirbelsÃ¤ule mÃ¤Ã�ig eingeschrÃ¤nkt, wie es â�� so der H1 â�� nach
einer Versteifung von zwei Bewegungssegmenten zu erwarten ist. Es bestanden im
Ã�brigen mÃ¤Ã�ige MuskelspannungsstÃ¶rungen. Isolierte Schmerzen Ã¼ber
einzelnen Facettengelenken der LendenwirbelsÃ¤ule fanden sich nicht und auch
keine erkennbaren radikulÃ¤ren Ausstrahlungen in die Beine. Brust- und
HalswirbelsÃ¤ule zeigten sich in der Funktion unauffÃ¤llig. Im Hinblick auf diesen
Zustand trat auch im weiteren Verlauf keine relevante Ã�nderung ein, wie dem vom
KlÃ¤ger im Berufungsverfahren vorgelegten Befund- und Entlassbericht der BG-
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Klinik vom 1. MÃ¤rz 2022 Ã¼ber die vom 12.Â Januar bis 2. Februar 2022
durchgefÃ¼hrte BGSW entnommen werden kann. Zu Recht hat S2 in seiner von der
Beklagten vorgelegten sozialmedizinischen Stellungnahme vom 1.Â April 2022
insoweit darauf hingewiesen, dass die dokumentierten Befunde im Wesentlichen
mit jenen Ã¼bereinstimmen, die von S1 und dem H1 anlÃ¤sslich ihrer
Untersuchungen erhoben wurden, wobei sich im Hinblick auf die
BewegungsausmaÃ�e sogar eine leichte Verbesserung gezeigt hat. Im Hinblick auf
die angegebenen Schmerzen ist auch weiterhin keine routinemÃ¤Ã�ige
Dauermedikation, sondern lediglich eine Bedarfsmedikation notwendig gewesen.
BezÃ¼glich der nachfolgend am 28. April 2022 in der BG-Klinik erfolgten
Verlaufskontrolle, die auch eine radiologische Verlaufsbeurteilung umfasst hat,
ergibt sich nichts anderes. Insoweit ist dem Verlaufsbericht vom selben Tag zu
entnehmen, dass sich rÃ¶ntgenologisch eine regelhafte Einlage des Fremdmaterials
ohne Dislokation oder Lockerung gezeigt und die ergÃ¤nzende CT-Diagnostik eine
Durchbauung des Defektbereiches auf HÃ¶he des einliegenden
WirbelkÃ¶rperersatzes LWK 2 dokumentiert hat und daher nunmehr die
Materialentfernung der Instrumentation geplant werden kann.

(2) Die festgestellte LWS-Erkrankung schrÃ¤nkt das berufliche LeistungsvermÃ¶gen
des KlÃ¤gers in qualitativer Hinsicht ein. Diese fÃ¼hrt zu einer Minderbelastbarkeit
des Halte- und Bewegungsapparates, weshalb fÃ¼r den KlÃ¤ger lediglich noch
leichte bis gelegentlich mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten in Betracht
kommen. DemgegenÃ¼ber sind berufliche TÃ¤tigkeiten, die mit regelmÃ¤Ã�igem
Heben, Tragen und Bewegen von mittelschweren und schweren Lasten verbunden
sind, nicht mehr leidensgerecht. Die TÃ¤tigkeiten sollen Ã¼berwiegend im Sitzen,
aber auch mit der etwa einmal stÃ¼ndlichen MÃ¶glichkeit des Positionswechsels
bzw. mit Stehen und Umhergehen erfolgen. Zu vermeiden sind Arbeiten in stÃ¤ndig
vornÃ¼ber geneigter KÃ¶rperhaltung sowie TÃ¤tigkeiten mit sonstigen statisch
ungÃ¼nstigen KÃ¶rperhaltungen. Entsprechendes gilt fÃ¼r Arbeiten unter KÃ¤lte,
NÃ¤sse- oder Zuglufteinwirkung. Auch hÃ¤ufiges Treppensteigen, Steigen auf
Leitern oder GerÃ¼ste ist nicht mehr leidensgerecht. Im Hinblick auf die anlÃ¤sslich
der Untersuchung bei dem H1 beklagten Schulterbeschwerden geht der Senat
zugunsten des KlÃ¤gers im Ã�brigen davon aus, dass auch stÃ¤ndige
Ã�berkopfarbeiten ausgeschlossen sind. Der Senat stÃ¼tzt sich insoweit auf das
von der Beklagten im Verwaltungsverfahren eingeholten Gutachten des S1 vom 25.
August 2020 und das Gutachten des H1 vom 7.Â September 2021.

(3) Unter BerÃ¼cksichtigung der genannten qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen ist der KlÃ¤ger noch in der Lage, leichte TÃ¤tigkeiten
des allgemeinen Arbeitsmarktes zumindest sechs Stunden tÃ¤glich zu verrichten.
Nach Ã�berzeugung des Senats stehen die aus der dargelegten Erkrankung
resultierenden funktionellen EinschrÃ¤nkungen der AusÃ¼bung einer solchen
TÃ¤tigkeit nicht entgegen. Der Senat stÃ¼tzt sich insoweit auf die
Ã¼bereinstimmenden EinschÃ¤tzungen des S1 und des H1, der fÃ¼r den Senat
Ã¼berzeugend herausgearbeitet hat, dass das Bewegungsverhalten des KlÃ¤gers in
der Untersuchungssituation, das Alltagsverhalten und die HÃ¤ufigkeit der
Medikamenteneinnahme nicht auf ein hÃ¶hergradiges bzw. auÃ�ergewÃ¶hnliches
Schmerzgeschehen schlieÃ�en lassen, das einer leichten sechsstÃ¼ndigen
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TÃ¤tigkeit entgegenstehen kÃ¶nnte. So erschien der KlÃ¤ger zur gutachtlichen
Untersuchung bei dem SachverstÃ¤ndigen frei laufend ohne Hilfsmittel. Das
Gangbild war beim Betreten und Verlassen des Untersuchungszimmers
symmetrisch, von seitengleicher SchrittlÃ¤nge und allenfalls diskret verlangsamt.
WÃ¤hrend der 20-minÃ¼tigen Befragung stand der KlÃ¤ger in etwas vornÃ¼ber
geneigter Haltung mit aufgestÃ¼tzten HÃ¤nden auf der Lehne des Stuhles im
Untersuchungszimmer, allerdings ohne Positionswechsel. Nachfolgend konnte er in
teilentkleidetem Zustand eine aufrechte KÃ¶rperhaltung einnehmen. Beim
barfÃ¼Ã�igen Gehen setzte er beide FÃ¼Ã�e mit den Fersen auf und rollte diese
komplett Ã¼ber die Zehen ab, wobei sich kein erkennbares Schon-, LÃ¤hmungs-
oder VerkÃ¼rzungshinken zeigte. Der KlÃ¤ger konnte den Zehenspitzen-,
Fersenstand und -gang einnehmen und unter Schmerzangabe in der WirbelsÃ¤ule
absolvieren. Der Einbeinstand war koordinativ sicher und mit beiden Beinen
mÃ¶glich. Das Absinken zur Kniehocke gelang in Armvorhalte fÃ¼r etwa 3/5,
danach gab der KlÃ¤ger Schmerzen in der WirbelsÃ¤ule an. Beim VornÃ¼berneigen
verblieb ein Fingerspitzen-Boden-Abstand von 30 cm. Das Zeichen nach Schober
betrug 10/13,5 cm. Die SeitneigefÃ¤higkeit war aus einem Fingerspitzen-
Kniegelenksabstand von 23 cm in aufrechter Stellung mit rechts und links jeweils 14
cm um 2/3 reduziert. Die RÃ¼ckneigefÃ¤higkeit des OberkÃ¶rpers gelang bis 10
Grad, Rotationsbewegungen des OberkÃ¶rpers zur Beckenebene waren rechts 20
und links 30 Grad mÃ¶glich. Es zeigte sich ein mÃ¤Ã�ig erhÃ¶hter Muskeltonus,
ohne tastbare MuskelknÃ¶tchen. RadikulÃ¤re Ausstrahlungen in die Beine
bestanden nicht und waren auch nicht provozierbar. Ausweislich seiner eigenen
Angaben kann der KlÃ¤ger die Treppe zu seiner Wohnung in der dritten Etage ohne
Pausen bewÃ¤ltigen und muss sich nur teilweise am Handlauf abstÃ¼tzen, jedoch
nicht hochziehen. Im Haushalt betÃ¤tigt er sich beim Kochen und erledigt kleinere
Putzarbeiten. Er Ã¼bernimmt kleinere EinkÃ¤ufe und kann eine halbe Stunde gut
gehen, wobei er zum Gehen auch Nordic-WalkingstÃ¶cke benutzt. Er kann
Fahrradfahren, wobei allerdings Unebenheiten und SchlaglÃ¶cher Schmerzen
verursachen. Er hat einen FÃ¼hrerschein und lenkt auf kurzen Strecken innerhalb
von S3 Â auch selbst ein Fahrzeug. Als Schmerzmedikation nimmt der KlÃ¤ger bei
Bedarf Ibuprofen 600 mg ein, hauptsÃ¤chlich bei Belastungen oder stÃ¤rkeren
Schmerzen, jedoch nicht tÃ¤glich und teilweise nur einmal wÃ¶chentlich.

Soweit der KlÃ¤ger sich auf die EinschÃ¤tzung des U1 im Rahmen seiner
HausÃ¤rztlichen Bescheinigung vom 3. Mai 2021 und seiner dem SG erteilten
Auskunft als sachverstÃ¤ndiger Zeuge stÃ¼tzt, wonach leichte kÃ¶rperliche
TÃ¤tigkeiten maximal eine Stunde tÃ¤glich mÃ¶glich seien, Ã¼berzeugt dessen
Leistungsbeurteilung den Senat nicht. Bei dem U1 handelt es sich zum einen um
einen Facharzt fÃ¼r Innere Medizin, so dass sich seine das orthopÃ¤dische
Fachgebiet betreffende EinschÃ¤tzung als fachfremd erweist. Zum anderen lÃ¤sst
sich seinen AusfÃ¼hrungen nicht entnehmen, woraus er seine EinschÃ¤tzung
konkret ableitete. Er berichtete lediglich von dem erlittenen Arbeitsunfall und
zunehmenden RÃ¼ckenschmerzen, ohne jedoch Befunde mitzuteilen, was
vermuten lÃ¤sst, dass Grundlage seiner Leistungsbeurteilung die
Beschwerdeangaben des KlÃ¤gers waren. Soweit seine EinschÃ¤tzung fÃ¼r das SG
Anlass war, zur weiteren AufklÃ¤rung des medizinischen Sachverhalts und
insbesondere des LeistungsvermÃ¶gens des KlÃ¤gers ein
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SachverstÃ¤ndigengutachten einzuholen, hat das sodann eingeholte Gutachten des
H1 ausweislich der obigen Darlegungen die EinschÃ¤tzung des Hausarztes gerade
nicht bestÃ¤tigt.

Eine rentenrechtlich relevante Leistungsminderung kann auch nicht daraus
abgeleitet werden, dass Wiedereingliederungsversuche des KlÃ¤gers an seinem
letzten Arbeitsplatz scheiterten, Belastungserprobungen abgebrochen wurden, weil
der KlÃ¤ger Ã¼ber eine Schmerzzunahme bereits nach zweistÃ¼ndiger Arbeit
berichtete und nach Auffassung der BG ausweislich ihres Bescheids vom 20.
Dezember 2019 mit einem Eintritt von ArbeitsfÃ¤higkeit nicht (mehr) zu rechnen
war. Insoweit lÃ¤sst der KlÃ¤ger unberÃ¼cksichtigt, dass die Belastungserprobung
in der zuletzt von ihm ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit als Schlosser erfolgte, nicht aber im
Rahmen einer leidensgerechten, oben nÃ¤her beschriebenen leichten nicht
wirbelsÃ¤ulenbelastenden TÃ¤tigkeit. Die zuletzt ausgeÃ¼bte SchlossertÃ¤tigkeit
entspricht dem Leistungsbild des KlÃ¤gers zweifellos nicht. Dies zieht auch die
Beklagte nicht in Zweifel, nachdem schon der im Verwaltungsverfahren
hinzugezogenen Gutachter S1 ausweislich seines Gutachtens vom 25. August 2020
die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Schlosser nicht mehr fÃ¼r leidensgerecht
erachtete. Ausweislich des Verlaufsberichts der BG-Klinik vom 28. Oktober 2019
berichtete der KlÃ¤ger anlÃ¤sslich der seinerzeitigen Vorstellung von zunehmenden
Schmerzen nach zweistÃ¼ndigen Arbeiten, insbesondere bei TÃ¤tigkeiten mit nach
vorne gebeugtem OberkÃ¶rper, und einer Schmerzexazerbation bei Bohr- und
SchraubtÃ¤tigkeiten. Entsprechend bestÃ¤tigte auch B1, Diakonie Klinikum in S3, in
seiner von U1 vorgelegten â��FachÃ¤rztlichen Bescheinigung zur Vorlage beim
Arbeitsamtâ�� vom 6. MÃ¤rz 2020, dass der KlÃ¤ger aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden schwere kÃ¶rperliche Arbeit nicht verrichten kÃ¶nne. Hierzu zÃ¤hlte er
insbesondere lÃ¤ngere stehende TÃ¤tigkeiten, lÃ¤ngere sitzende TÃ¤tigkeiten,
TÃ¤tigkeiten bei denen der OberkÃ¶rper vermehrter Rotation ausgesetzt sei und
nach vorne geneigt werden mÃ¼sse, sowie TÃ¤tigkeiten mit Tragen von schweren
GegenstÃ¤nden. Der Senat teilt die Auffassung, dass solche TÃ¤tigkeiten mit dem
oben beschriebenen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers nicht vereinbar sind. Das
Auftreten ausgeprÃ¤gter Schmerzen bei derartigen schweren TÃ¤tigkeiten lÃ¤sst
aber nicht den Schluss zu, dass auch leidensgerechte TÃ¤tigkeiten gleichermaÃ�en
nur noch zwei Stunden tÃ¤glich verrichtet werden kÃ¶nnen.

Ein LeistungsvermÃ¶gen in einem rentenberechtigenden AusmaÃ� lÃ¤sst sich auch
nicht aus dem vom KlÃ¤ger im Berufungsverfahren vorgelegten Befund- und
Entlassbericht der BG-Klinik vom 1.Â MÃ¤rz 2022 bzw. dem Verlaufsbericht vom 28.
April 2022 herleiten, in denen jeweils konstatiert wird, dass der KlÃ¤ger
erwerbsunfÃ¤hig sei. Eine solche apodiktische Aussage belegt kein
LeistungsvermÃ¶gen von weniger als sechs Stunden tÃ¤glich, zumal diese weder
erlÃ¤utert noch begrÃ¼ndet wird und auch nicht erkennbar ist, welchen
Bedeutungsgehalt der Verfasser dem verwendeten Rechtsbegriff beimisst. Soweit
damit zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die ArbeitsunfÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers von Dauer ist und er zur AusÃ¼bung einer ErwerbstÃ¤tigkeit der zuletzt
ausgeÃ¼bten Art nicht mehr in der Lage sei, ist dies auch fÃ¼r den Senat nicht
zweifelhaft. Aufgrund der Aussagen, der KlÃ¤ger sei erwerbsunfÃ¤hig, ist auch die
DurchfÃ¼hrung weiterer Ermittlungen nicht veranlasst. Denn die in den genannten
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Berichten dokumentierten Befunde weisen nicht darauf hin, dass im Hinblick auf das
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers eine Verschlechterung eingetreten ist.

(4) Ob dem KlÃ¤ger ein Arbeitsplatz vermittelt werden kann oder nicht, ist fÃ¼r den
geltend gemachten Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung nicht
erheblich. Die jeweilige Arbeitsmarktlage ist nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.
3 SGB VI). MaÃ�gebend ist allein, ob der KlÃ¤ger mit dem verbliebenen
RestleistungsvermÃ¶gen â�� wenn auch mit qualitativen EinschrÃ¤nkungen â�� in
der Lage ist, zumindest kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten arbeitstÃ¤glich fÃ¼r
mindestens sechs Stunden zu verrichten, er also in diesem zeitlichen Umfang unter
den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts erwerbstÃ¤tig sein
kann, wovon im Regelfall ausgegangen werden kann (vgl. z.B. BSG, Urteil vom 19.
Oktober 2011 â�� B 13 R 78/09 R â�� juris, Rn. 31). Gegenteiliges ist, wie zuvor
dargelegt, nicht festzustellen.

(5) Eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine
schwere spezifische Leistungsbehinderung liegen nicht vor. In einem solchen Fall
kann der Arbeitsmarkt selbst bei einem noch vorhandenen sechsstÃ¼ndigen
LeistungsvermÃ¶gen ausnahmsweise als verschlossen gelten (vgl. BSG, Urteil vom
11.Â Dezember 2019 â�� B 13 R 7/18 R â�� juris, Rn. 29 ff. m.w.N.). Dem liegt der
Gedanke zugrunde, dass eine Verweisung auf ein noch vorhandenes
RestleistungsvermÃ¶gen nur dann mÃ¶glich ist, wenn nicht nur die theoretische
MÃ¶glichkeit besteht, einen entsprechenden Arbeitsplatz zu erhalten.

Dies ist hier nicht der Fall. Die qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen des
KlÃ¤gers (siehe oben) sind nicht als ungewÃ¶hnlich zu bezeichnen. Darin ist weder
eine schwere spezifische Leistungsbehinderung noch eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen zu sehen. Eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung liegt nur vor, wenn bereits eine erhebliche
(krankheitsbedingte) Behinderung ein weites Feld von VerweisungsmÃ¶glichkeiten
versperrt. Hierzu kÃ¶nnen â�� unter besonderer BerÃ¼cksichtigung der jeweiligen
EinzelfallumstÃ¤nde â�� beispielsweise EinÃ¤ugigkeit, Einarmigkeit und
EinschrÃ¤nkungen der Arm- und Handbeweglichkeit sowie besondere
Schwierigkeiten hinsichtlich der GewÃ¶hnung und Anpassung an einen neuen
Arbeitsplatz zÃ¤hlen (vgl. BSG, Urteil vom 9. Mai 2012 â�� B 5 R 68/11 R â�� juris,
Rn. 28 m.w.N.; bestÃ¤tigt durch BSG, Urteil vom 11.Â Dezember 2019 â�� B 13 R
7/18 R â�� juris, Rn.Â 34). Keine dieser Fallkonstellationen ist hier gegeben. 

(6) Auch die WegefÃ¤higkeit des KlÃ¤gers ist gegeben. Neben der zeitlich
ausreichenden Einsetzbarkeit eines Versicherten am Arbeitsplatz gehÃ¶rt zur
ErwerbsfÃ¤higkeit auch das VermÃ¶gen, eine Arbeitsstelle in zumutbarer Zeit
aufsuchen zu kÃ¶nnen. Das BSG hat dieses VermÃ¶gen nur dann fÃ¼r gegeben
erachtet, wenn es dem Versicherten mÃ¶glich ist, Entfernungen von Ã¼ber 500
Metern zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen, weil davon auszugehen ist, dass derartige
Wegstrecken Ã¼blicherweise erforderlich sind, um Arbeitsstellen oder Haltestellen
eines Ã¶ffentlichen Verkehrsmittels zu erreichen (zum Ganzen z.B. BSG, Urteil vom
17. Dezember 1991 â�� 13/5 RJ 73/90 â�� juris, Rn.Â 16Â ff.; Urteil vom 12.
Dezember 2011 â�� B 13 R 21/10 R â�� juris, Rn. 21 f.; Urteil vom 12.Â Dezember
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2011 â�� B 13 R 79/11 R â�� juris, Rn. 19 f.; zuletzt BSG, Urteil vom 11.Â Dezember
2019 â�� B 13 R 7/18 RÂ â�� juris, Rn.Â 29).

Eine rentenrechtlich relevante EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit ist nach den
oben genannten Befunden nicht gegeben. Auch der H1 hat die GehfÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers nicht eingeschrÃ¤nkt gesehen. Entsprechendes hat auch der KlÃ¤ger nicht
behauptet.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 Satz 1 SGG.

5. Die Revision war nicht zuzulassen, da GrÃ¼nde hierfÃ¼r (vgl. Â§ 160 Abs. 2 SGG)
nicht vorliegen. 

Â 

Erstellt am: 28.06.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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